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 Rundschreiben 08/2010 

Fristverlängerung zu den Mitteilungspflichten nach §  28 Nr. 3 und 4 ARegV 

Internetportal der Landesregulierungsbehörde und de r Energiekartellbehörde  
 

Hinweise des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemb erg als Landesregulie-

rungsbehörde insbesondere zu den Mitteilungspflichte n nach § 28 Nr. 1, 3 und 

4 ARegV 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg als Landesregulierungsbehörde 

(LRegB) hat bereits mit den Rundschreiben vom 01.09.2010 und 18.11.2010 mitge-

teilt, dass zurzeit ein Internetportal programmiert wird, in dem dann die Preisblätter, 

Verprobungsrechnungen sowie die Strukturdaten einzugeben sind. Es entfällt somit 

bereits für das Jahr 2011 das Ausfüllen der Erhebungsbögen nach § 28 Nr. 3 und 4 

ARegV.  

 

Die Zugangsdaten werden voraussichtlich Mitte Januar den Netzbetreibern mitgeteilt. 

Ab diesem Zeitpunkt können dann die Preisblätter, Verprobungsrechnungen und die 

Strukturdaten von den Netzbetreibern ins Portal eingepflegt werden. Die Frist zur Ein-

reichung der Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 3 und 4 ARegV bis zum 01.01.2010 

wird somit verlängert. Die endgültige Frist wird dem jeweiligen Netzbetreiber ebenfalls 
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mit den Zugangsdaten mitgeteilt werden. Die LRegB wird dabei eine Frist von 2 Wo-

chen nach Versand der Zugangsdaten ansetzen. 

 

Der Bericht, d.h. die verbale Beschreibung der Ermittlung der Netzentgelte, nach § 28 

Nr. 3 ARegV i.V.m. § 28 Strom- bzw. GasNEV und das veröffentlichte Preisblatt kön-

nen ebenfalls im Rahmen der verlängerten Frist bei der LRegB eingereicht werden.  

 

Der ausgefüllte Erhebungsbogen gemäß § 28 Nr. 1 ARegV (Anpassung der Erlös-

obergrenze) ist dagegen weiterhin bis zum 01.01.2011 sowohl elektronisch (im Excel-

Format) als auch schriftlich, d. h. ausgedruckt, einschließlich der Darlegung der Be-

rechnungen sowie der Vorlage geeinigter Nachweise bei der LRegB einzureichen. Bei 

Übermittlung per E-Mail bitte an die E-Mailadresse LRegB@wm.bwl.de senden. Die 

Veröffentlichungspflichten der Netzbetreiber bleiben von der gewährten Fristverlänge-

rung unberührt. 

 

Ungeachtet der Veröffentlichung „Erläuterungen der Regulierungsbehörden zur Be-

stimmung des Regulierungskontosaldos“ durch die Bundesnetzagentur behält die 

LRegB ihre Auffassung zur vorzeitigen Auflösung des Regulierungskontos, die der 

Branche mit Rundschreiben vom 18.11.2010 nochmals mitgeteilt wurde, bei. 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Frau Broock -2155, Frau 

Neumann -2456, Frau Pross -2354 oder Herr Steinbach -2216). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Broock 


